
Handbuch Qualitätsmanagement
Kap. 

D.1.3.5.1
Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege

Ziel: Jeder Mensch mit akuten, chronischen oder zu erwartenden Schmerzen erhält ein individuell angepasstes Schmerzmanagement, das der 

Entstehung sowie der Chronifizierung von Schmerzen und schmerzbedingten Krisen vorbeugt oder Schmerzen beseitigt sowie zu einer 

akzeptablen Schmerzsituation und zu Erhalt oder Erreichung einer bestmöglichen Lebensqualität und Funktionsfähigkeit beiträgt. 

Begründung: Akute wie chronische Schmerzen beeinträchtigen die Lebenssituation und wirken sich negativ auf Lebensqualität und Funktionsfähigkeit der 

Betroffenen aus. Durch eine rechtzeitige systematische Schmerzeinschätzung und kontinuierliche Verlaufskontrolle, Schmerzbehandlung 

sowie Information, Schulung und Beratung können Pflegefachkräfte maßgeblich dazu beitragen, der Entstehung sowie Chronifizierung von 

Schmerz entgegenzuwirken, Schmerzen zu beseitigen oder eine akzeptable Schmerzsituation zu erreichen sowie Lebensqualität und 

Funktionsfähigkeit zu erhalten bzw. zu fördern. Ein individuell angepasstes pflegerisches Schmerzmanagement leistet einen wichtigen Beitrag 

in der interprofessionell abgestimmten Schmerzbehandlung. 

Stand: Juni 2020
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Strukturkriterien Prozesskriterien Ergebniskriterien
S1a Die Pflegefachkraft verfügt über die 
Kompetenz zur systematischen 
Schmerzeinschätzung, einschließlich der 
Differenzierung zwischen akutem und 
chronischem Schmerz. 

S1b Die Einrichtung stellt sicher, dass aktuelle, 
zielgruppenspezifische 
Einschätzungsinstrumente und 
Dokumentationsmaterialien zur Verfügung 
stehen und sorgt für die Verfügbarkeit von 
pflegerischen 
Schmerzexpertinnen/Schmerzexperten. 

P1a Die Pflegefachkraft erhebt zu Beginn des pflegerischen Auftrags mittels 
eines Screenings, ob Schmerzen oder schmerzbedingte Einschränkungen 
vorliegen oder Schmerzen zu erwarten sind. Die Einschätzung wird  bei Anlass 
und mindestens vierteljährlich wiederholt.

P1b Die Pflegefachkraft führt bei festgestellten Schmerzen, zu erwartenden 
Schmerzen oder schmerzbedingten Problemen ein Assessment mittels 
geeigneter Instrumente durch, bei dem auch zu klären ist, ob es sich um akute 
und/oder chronische Schmerzen handelt. 

P1c Die Pflegefachkraft zieht in komplexen Versorgungssituationen eine 
pflegerische Schmerzexpertin/einen pflegerischen Schmerzexperten zum 
Assessment hinzu. 

E1 Für alle Menschen mit zu 
erwartenden oder bestehenden akuten 
und/oder chronischen Schmerzen 
sowie schmerzbedingten Problemen 
liegen eine aktuelle, systematische 
und zielgruppenspezifische 
Einschätzung der Schmerzsituation 
und Verlaufskontrolle vor. 

S2a Die Pflegefachkraft verfügt über die 
Kompetenz zur Planung und Koordinierung des 
pflegerischen Schmerzmanagements bei akuten 
und/oder chronischen Schmerzen. 

S2b Die Einrichtung verfügt über eine 
interprofessionell gültige Verfahrensregelung 
zum Schmerzmanagement und stellt sicher, 
dass medikamentöse und nicht-medikamentöse 
Maßnahmen im Rahmen eines 
interprofessionellen Behandlungsplans 
umgesetzt werden können. 

P2 Die Pflegefachkraft  beteiligt  sich aktiv  und gemeinsam mit  den an der 
Versorgung beteiligten Berufsgruppen und dem Menschen mit Schmerzen und 
ggf. seinen Angehörigen unter Berücksichtigung seines individuellen Bedarfs 
und  seiner  Selbstmanagementkompetenzen  an  der  Entwicklung  oder 
Überprüfung  eines  individuellen  Behandlungsplans,  der  medikamentöse 
und/oder nicht-medikamentöse Maßnahmen enthält. 

E2 Ein individueller Behandlungsplan, 
der die Schmerzsituation, die 
individuellen Therapieziele und die 
Selbstmanagementkompetenzen des 
Menschen mit Schmerzen 
berücksichtigt sowie medikamentöse 
und/oder nicht-medikamentöse 
Maßnahmen enthält, liegt vor. 

S3a Die Pflegefachkraft verfügt über die 
Kompetenz zur Information, Schulung und 
Beratung in Bezug auf Schmerzen und 

P3a Die Pflegefachkraft informiert, schult und berät den Menschen mit 
Schmerzen und ggf. seine Angehörigen in enger Abstimmung mit den an der 
Versorgung beteiligten Berufsgruppen und auf Basis der vereinbarten Ziele zu 

E3 Der Mensch mit Schmerzen und 
ggf. seine Angehörigen sind individuell 
über die Schmerzsituation informiert, 
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Strukturkriterien Prozesskriterien Ergebniskriterien
schmerzbedingte Probleme. S3b Die Einrichtung 
stellt sicher, dass Information, Schulung und 
Beratung unter Wahrung personeller Kontinuität 
umgesetzt werden können und stellt die 
notwendigen Ressourcen zur Verfügung. 

seiner Schmerzsituation und trägt zur Stärkung seiner 
Selbstmanagementkompetenzen bei. 

P3b Die Pflegefachkraft zieht bei speziellem Informations-, Schulungs- und 
Beratungsbedarf eine pflegerische Schmerzexpertin/einen pflegerischen 
Schmerzexperten hinzu. 

geschult und beraten. Das 
schmerzbezogene Selbstmanagement 
ist unterstützt und gefördert. 

S4a Die Pflegefachkraft verfügt über die 
Kompetenz zur Umsetzung einer 
zielgruppenspezifischen medikamentösen 
Schmerzbehandlung sowie zum Umgang mit 
schmerzmittelbedingten Nebenwirkungen, deren 
Prophylaxe und Behandlungsmöglichkeiten. 

S4b Die Pflegefachkraft verfügt über die 
Kompetenz zur Anwendung 
zielgruppenspezifischer nicht-medikamentöser 
Maßnahmen zur Schmerzvermeidung und zur 
Schmerzlinderung. 

P4a Die Pflegefachkraft koordiniert die Maßnahmen des interprofessionellen 
Teams. Sie stellt die Durchführung der medikamentösen Maßnahmen auf Basis 
der ärztlichen Verordnung sicher. Sie erfasst und dokumentiert 
schmerzmittelbedingte Nebenwirkungen und führt in Abstimmung mit dem 
Menschen mit Schmerzen und ggf. seinen Angehörigen sowie der zuständigen 
Ärztin/dem zuständigen Arzt Maßnahmen zu ihrer Prophylaxe und Behandlung 
durch. 

P4b Die Pflegefachkraft wendet in Abstimmung mit dem Menschen mit 
Schmerzen und ggf. seinen Angehörigen die nicht-medikamentösen 
Maßnahmen an und vermeidet schmerzauslösende Situationen bei 
pflegerischen Interventionen. 

E4a Die Maßnahmen des 
interprofessionellen Teams sind 
koordiniert und die Durchführung der 
medikamentösen Maßnahmen ist 
sichergestellt und dokumentiert. 
Schmerzmittelbedingte 
Nebenwirkungen wurden verhindert 
bzw. erfolgreich behandelt. 

E4b Die nicht-medikamentösen 
Maßnahmen haben sich positiv auf die 
Schmerzsituation und das 
Selbstmanagement des Menschen mit 
Schmerzen ausgewirkt. 

S5 Die Pflegefachkraft verfügt über die 
Kompetenz, den Verlauf der Schmerzsituation, 
das Erreichen individueller Therapieziele und die 
Wirksamkeit der pflegerischen Maßnahmen zu 
beurteilen. 

P5 Die Pflegefachkraft beurteilt regelmäßig und anlassbezogen die 
Wirksamkeit pflegerischer Maßnahmen sowie den Behandlungserfolg anhand 
des Verlaufs der Schmerzsituation und dem Erreichen individueller 
Therapieziele. 

E5 Eine Verlaufskontrolle und 
Wirksamkeitsüberprüfung aller 
pflegerischen Maßnahmen liegt vor. 
Die pflegerischen Maßnahmen haben 
zur Stabilisierung der 
Schmerzsituation und zum Erreichen 
der individuellen Therapieziele des 
Menschen mit Schmerzen 
beigetragen. Im Falle einer 
Destabilisierung wurde eine 
Anpassung des Behandlungsplans in 
Abstimmung mit dem Menschen mit 
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Strukturkriterien Prozesskriterien Ergebniskriterien
Schmerzen und den beteiligten 
Berufsgruppen eingeleitet. 
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Ziel:	Jeder Mensch mit akuten, chronischen oder zu erwartenden Schmerzen erhält ein individuell angepasstes Schmerzmanagement, das der Entstehung sowie der Chronifizierung von Schmerzen und schmerzbedingten Krisen vorbeugt oder Schmerzen beseitigt sowie zu einer akzeptablen Schmerzsituation und zu Erhalt oder Erreichung einer bestmöglichen Lebensqualität und Funktionsfähigkeit beiträgt. 



Begründung:	Akute wie chronische Schmerzen beeinträchtigen die Lebenssituation und wirken sich negativ auf Lebensqualität und Funktionsfähigkeit der Betroffenen aus. Durch eine rechtzeitige systematische Schmerzeinschätzung und kontinuierliche Verlaufskontrolle, Schmerzbehandlung sowie Information, Schulung und Beratung können Pflegefachkräfte maßgeblich dazu beitragen, der Entstehung sowie Chronifizierung von Schmerz entgegenzuwirken, Schmerzen zu beseitigen oder eine akzeptable Schmerzsituation zu erreichen sowie Lebensqualität und Funktionsfähigkeit zu erhalten bzw. zu fördern. Ein individuell angepasstes pflegerisches Schmerzmanagement leistet einen wichtigen Beitrag in der interprofessionell abgestimmten Schmerzbehandlung. 



Stand:		Juni 2020





































		Strukturkriterien

		Prozesskriterien

		Ergebniskriterien



		S1a Die Pflegefachkraft verfügt über die Kompetenz zur systematischen Schmerzeinschätzung, einschließlich der Differenzierung zwischen akutem und chronischem Schmerz. 



S1b Die Einrichtung stellt sicher, dass aktuelle, zielgruppenspezifische Einschätzungsinstrumente und Dokumentationsmaterialien zur Verfügung stehen und sorgt für die Verfügbarkeit von pflegerischen Schmerzexpertinnen/Schmerzexperten. 

		P1a Die Pflegefachkraft erhebt zu Beginn des pflegerischen Auftrags mittels eines Screenings, ob Schmerzen oder schmerzbedingte Einschränkungen vorliegen oder Schmerzen zu erwarten sind. Die Einschätzung wird  bei Anlass und mindestens vierteljährlich wiederholt.





P1b Die Pflegefachkraft führt bei festgestellten Schmerzen, zu erwartenden Schmerzen oder schmerzbedingten Problemen ein Assessment mittels geeigneter Instrumente durch, bei dem auch zu klären ist, ob es sich um akute und/oder chronische Schmerzen handelt. 



P1c Die Pflegefachkraft zieht in komplexen Versorgungssituationen eine pflegerische Schmerzexpertin/einen pflegerischen Schmerzexperten zum Assessment hinzu. 



		E1 Für alle Menschen mit zu erwartenden oder bestehenden akuten und/oder chronischen Schmerzen sowie schmerzbedingten Problemen liegen eine aktuelle, systematische und zielgruppenspezifische Einschätzung der Schmerzsituation und Verlaufskontrolle vor. 



		S2a Die Pflegefachkraft verfügt über die Kompetenz zur Planung und Koordinierung des pflegerischen Schmerzmanagements bei akuten und/oder chronischen Schmerzen. 



S2b Die Einrichtung verfügt über eine interprofessionell gültige Verfahrensregelung zum Schmerzmanagement und stellt sicher, dass medikamentöse und nicht-medikamentöse Maßnahmen im Rahmen eines interprofessionellen Behandlungsplans umgesetzt werden können. 



		P2 Die Pflegefachkraft beteiligt sich aktiv und gemeinsam mit den an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen und dem Menschen mit Schmerzen und ggf. seinen Angehörigen unter Berücksichtigung seines individuellen Bedarfs und seiner Selbstmanagementkompetenzen an der Entwicklung oder Überprüfung eines individuellen Behandlungsplans, der medikamentöse und/oder nicht-medikamentöse Maßnahmen enthält. 

		E2 Ein individueller Behandlungsplan, der die Schmerzsituation, die individuellen Therapieziele und die Selbstmanagementkompetenzen des Menschen mit Schmerzen berücksichtigt sowie medikamentöse und/oder nicht-medikamentöse Maßnahmen enthält, liegt vor. 



		S3a Die Pflegefachkraft verfügt über die Kompetenz zur Information, Schulung und Beratung in Bezug auf Schmerzen und schmerzbedingte Probleme. S3b Die Einrichtung stellt sicher, dass Information, Schulung und Beratung unter Wahrung personeller Kontinuität umgesetzt werden können und stellt die notwendigen Ressourcen zur Verfügung. 



		P3a Die Pflegefachkraft informiert, schult und berät den Menschen mit Schmerzen und ggf. seine Angehörigen in enger Abstimmung mit den an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen und auf Basis der vereinbarten Ziele zu seiner Schmerzsituation und trägt zur Stärkung seiner Selbstmanagementkompetenzen bei. 



P3b Die Pflegefachkraft zieht bei speziellem Informations-, Schulungs- und Beratungsbedarf eine pflegerische Schmerzexpertin/einen pflegerischen Schmerzexperten hinzu. 



		E3 Der Mensch mit Schmerzen und ggf. seine Angehörigen sind individuell über die Schmerzsituation informiert, geschult und beraten. Das schmerzbezogene Selbstmanagement ist unterstützt und gefördert. 





		S4a Die Pflegefachkraft verfügt über die Kompetenz zur Umsetzung einer zielgruppenspezifischen medikamentösen Schmerzbehandlung sowie zum Umgang mit schmerzmittelbedingten Nebenwirkungen, deren Prophylaxe und Behandlungsmöglichkeiten. 



S4b Die Pflegefachkraft verfügt über die Kompetenz zur Anwendung zielgruppenspezifischer nicht-medikamentöser Maßnahmen zur Schmerzvermeidung und zur Schmerzlinderung. 

		P4a Die Pflegefachkraft koordiniert die Maßnahmen des interprofessionellen Teams. Sie stellt die Durchführung der medikamentösen Maßnahmen auf Basis der ärztlichen Verordnung sicher. Sie erfasst und dokumentiert schmerzmittelbedingte Nebenwirkungen und führt in Abstimmung mit dem Menschen mit Schmerzen und ggf. seinen Angehörigen sowie der zuständigen Ärztin/dem zuständigen Arzt Maßnahmen zu ihrer Prophylaxe und Behandlung durch. 



P4b Die Pflegefachkraft wendet in Abstimmung mit dem Menschen mit Schmerzen und ggf. seinen Angehörigen die nicht-medikamentösen Maßnahmen an und vermeidet schmerzauslösende Situationen bei pflegerischen Interventionen. 

		E4a Die Maßnahmen des interprofessionellen Teams sind koordiniert und die Durchführung der medikamentösen Maßnahmen ist sichergestellt und dokumentiert. Schmerzmittelbedingte Nebenwirkungen wurden verhindert bzw. erfolgreich behandelt. 



E4b Die nicht-medikamentösen Maßnahmen haben sich positiv auf die Schmerzsituation und das Selbstmanagement des Menschen mit Schmerzen ausgewirkt. 



		S5 Die Pflegefachkraft verfügt über die Kompetenz, den Verlauf der Schmerzsituation, das Erreichen individueller Therapieziele und die Wirksamkeit der pflegerischen Maßnahmen zu beurteilen. 



		P5 Die Pflegefachkraft beurteilt regelmäßig und anlassbezogen die Wirksamkeit pflegerischer Maßnahmen sowie den Behandlungserfolg anhand des Verlaufs der Schmerzsituation und dem Erreichen individueller Therapieziele. 

		E5 Eine Verlaufskontrolle und Wirksamkeitsüberprüfung aller pflegerischen Maßnahmen liegt vor. Die pflegerischen Maßnahmen haben zur Stabilisierung der Schmerzsituation und zum Erreichen der individuellen Therapieziele des Menschen mit Schmerzen beigetragen. Im Falle einer Destabilisierung wurde eine Anpassung des Behandlungsplans in Abstimmung mit dem Menschen mit Schmerzen und den beteiligten Berufsgruppen eingeleitet. 











